
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/7/12 1AZR514/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1963

Norm

ABGB §1157

ABGB §1295

Rechtssatz

Ein Arbeitgeber, der p4ichtwidrig und schuldhaft zu wenig Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abgeführt

und dadurch verursacht hat, daß der Arbeitnehmer keine Invalidenrente erhält, haftet dem Arbeitnehmer auf

Schadenersatz für die entgangene Rente.

Schlagworte

*D*
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